
GGeebbüühhrreennssaattzzuunngg  ffüürr  ddiiee  ööffffeennttlliicchheenn    
BBeessttaattttuunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  iinn  LLooiicchhiinngg,,  WWeeiiggeennddoorrff  uunndd  WWeennddeellsskkiirrcchheenn  

 
 
Aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt die 
Gemeinde Loiching folgende Satzung: 
 

§§  11  
GGeebbüühhrreennttaattbbeessttaanndd  

 
Die Gemeinde Loiching erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Bestattungsein-
richtung in Loiching, Weigendorf und Wendelskirchen  sowie für Leistungen der Friedhofs-
verwaltung Gebühren.  
 

§§  22  
BBeemmeessssuunnggssggrruunnddllaaggee  

 
Die Gebührenerhebung für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtung er-
folgt unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Benutzung im Einzelnen, des Wertes der 
Leistung für den Empfänger und der von der Gemeinde aufgewendeten Kosten. 
 
 

§§  33  
GGeebbüühhrreennaarrtteenn  

 
(1) Die Gemeinde Loiching erhebt für die Benutzung ihrer Bestattungseinrichtung folgende 

Gebühren: 
a) Grabbenutzungsgebühren 
b) Bestattungsgebühren 
c) Gebühren für sonstige Leistungen 

(2) Sind für Leistungen, die im Einzelfall notwendig werden, Gebühren in dieser Satzung 
nicht aufgeführt, so werden Gebühren entsprechend dem Umfang und Wert der Leis-
tung in Anlehnung an vergleichbare Gebührensätze festgelegt. 

 
 

§§  44  
GGeebbüühhrreennsscchhuullddnneerr  

 
Gebührenschuldner ist,  
a) wer das Grabnutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt,  
b) wer für die Tragung der Kosten für die Bestattung und die ihr vorausgehenden notwen-

digen Verrichtungen gesetzlich verpflichtet ist, 
c) wer den Auftrag zur Durchführung der Bestattung erteilt. 
Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.  
 
 

§§  55  
EEnnttsstteehheenn  ddeerr  GGeebbüühhrreennsscchhuulldd  

 
Die Gebührenschuld entsteht 
1. mit der Inanspruchnahme einer Bestattungseinrichtung 
2. mit dem Erwerb eines Grabnutzungsrechts an einer Grabstätte 
 



 
§§  66  

FFäälllliiggkkeeiitt  ddeerr  GGeebbüühhrreenn  
 
Die Gebührenschuld wird mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.  
 

 
§§  77  

GGrraabbggeebbüühhrreenn  
 
 
(1) Grabgebühren für die Dauer der Ruhefrist (§ 16 der Friedhofssatzung): 
 

                                          Aufstiftung pro Jahr 
a) Einzelgrab (Kind bis 6 Jahre)  127,50 €                      12,75 € 
b) Einzelgrab     191,25 €                      12,75 € 
c) Doppelgrab                        345,00 €                23,00 € 
d) Familiengrab                                       536,25 €                      35,75 € 
e) Urnengrab                                           195,00 €                      13,00 €     
 
In diesen Grabgebühren sind keine Kosten für die von der Gemeinde erstellten Funda-
mente im Friedhof Loiching zur Aufstellung der Grabzeichen enthalten. Diese werden ge-
sondert einmalig in Rechnung gestellt und zwar: 
 
a) je Einzelgrab  102,00 € 
b) je Doppelgrab  204,00 € 
 
(2) Grabgebühren nach Abs. 1 werden für die gesamte Nutzungsdauer (§ 17 der Fried-
hofssatzung) im Voraus erhoben. Für die Gräber, deren Nutzungsdauer am 01.01.2006 
bereits läuft, sind die Gebühren bis zum Ablauf der Nutzungsdauer weiterhin jährlich zu 
bezahlen. 

 
§ 8 

Bestattungsgebühren 
 

(1) Bei Leichenbestattungen gelten folgende Gebührensätze: 
 
 
a) Graburkunde                                                6,00 € 
b) Leichenhausbenutzung                               41,00 € 
c) Leichenwärterdienste                                  31,50 €   
 
 
(2) Bei Urnenbeisetzungen gelten folgende Gebührensätze: 
 
a) Graburkunde                                               6,00 €  
b) Leichenhausbenutzung                             41,00 € 
 



 
§ 9 

Sonstige Gebühren 
 
 

An sonstigen Gebühren werden erhoben: 
1. Erlaubnisgebühr für Grabdenkmäler                    15,00 € 
2. Verwaltungsgebühr                                                8,00 € 
 

  
§§  1100  

ÜÜbbeerrnnoorrmmaallee  IInnaannsspprruucchhnnaahhmmee  
 
Die Gebühren für Leistungen, welche nach Zeit, Art und Arbeitsleistung über die normale 
Inanspruchnahme hinausgehen und für Leistungen, die in dieser Gebührensatzung nicht 
enthalten sind, werden Gebühren von der Gemeinde im einzelnen festgelegt und nach den 
tatsächlichen Kosten berechnet.  
 

§§  1111  
IInnkkrraaffttttrreetteenn  

 
Diese Satzung tritt zum 01.07.2008 in Kraft. Die bestehende Gebührensatzung für die 
Friedhöfe in Loiching, Weigendorf und Wendelskirchen tritt zum 01.07.2008 außer Kraft. 
 
 
Loiching, den 17.03.2008 
GEMEINDE LOICHING 
 


